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Iur das Gnadenwirken ‚otte.  -  Z das ja auch „gratiae externaegkennt, sondern zugleic eiıne Ausstrahlung dieses Gnadenwirkens.

Max ast
Walter, FEan z Die Euthanasie und dıe Heilig-keit des L DBens Die Lebensvernichtung 1mM Dienste deredizin und Eugenik nach christlicher und monistischer Etihik80 HS 686 Uunchen 1935, Hueber. 28.50

Vernichtung lebensunwerten Lebens, WO möglich schmerzlosesAÄuslöschen esselben, kannte die Vergangenheit und kennt auchdie Gegenwarft. Es handelt sich nicht un die aisache die-
SeTr Vernichtung, handelt sich ihre ethische und rechtlicheBewertung. Welche Gesichtspunkte kommen hier iın etracht?Das en kann unwertl „erscheinen  e«‘ dUus schr verschiedenenGründen und unter mannigfachen Ruüucksichten, unwert Tür dasIndividuum, unwert TIür die Gemeinschaft, unwert Iur e1
Euthanasie 1st 1in Verfügen über  w das Le  Den (das „Lebensqut‘) ;Verfügen eIiz aber, 05 ethisch zulässig SeiInN soll, einenRechtstitel VOTaus, der 1m Einklang mit der sittlichen Ordianun
ZUT Verfügung bevollmächtigt. 1eg I1UI1L C1in olcher Rechtstitel Delder FEinzelpersönlichkeit oder bei der übergeordneten Gemeinschavor?” Geben die Gründe oder wenigsiens einer derselben, die fürdie Euthanasie angeführt werden, solche Rechtstitel ab r Weiter :Notwehr, nach einigen (Irrtümlich) auch Notstand, rieg, staat-liıches Stirairecht gelten als Rechtstitel, die lrekier Ver-IUgung über Menschenleben berechtigen. 1bt e1iner dieser 1af-bestände das sittliche CC Euthanasie, oder LäBt sich auseinem VOIN ihnen das ecC wenigstens ableiten? All diesenFragen geht das vorliegende uch nach; bietet die Antwortenun Beweise, die VOoOnNn der einen und VUll der anderen eite, VONden Verteidigern der Euthanasie und VOonN ihren Gegnern angeführtwerden:;: prü S1C in S1i  e und den Grundsätzen des natürlichenund des christlichen Sitiengesetzes und nimmt abschlieBßend dazuStellung. Das Endergebnis 1st Iür den ka Moraliheologenselbstverständlich: Euthanasie isT, weil direkte selbständige Ver-TÜgung üuber das C7TETLE LeDen oder direkte Veriügung über sSchuld-I0Ses tremdes Leben (mit oder ohne Einverständnis des Betroi-enen) iın ihrer  a Natur und ethischen Stiruktur wIdersitkich.:S.1C 1ST eine Verkennung des objektiven Sinne und Wertes desLebens, ne Verkennung des Sinnes, Zweckes und Machtberei-ches der Gemeinschaft gegenüber der Einzelpersönlichkeit, g -genüber ihrem LebensSgut und nafturgegebenen Lebensrecht:; S1@1St e1ne Verkennung des DloBen Gliedseins, der GliedhaftigkeitVo  —_ Diesseits und Erdenzeit in der umfassenden Daseinstotalität

VoO  —_ Diesseits und Jenseits, eit un wigkeit, 1n der Jeder einmal
VoO Chöpfer 1NSs Dasein gerufene Mensch STiCe LEutfhanasie 1Stendlich 1nNe Verkennung des ausschlieBßlichen Verfügungsrechtesdes Schöpfers über  e das vernunitbegabte GeschöpT, das als Her-söonlichkeit und seinem existentialen Dase
fenes Sein, ondern LIUFr Seinen Schöpfer ZU unmiıittelbaren jel

ın nach kein geschaf-
un Zweck en kann und hat Darum ist Jedes [l IN
t1ge direkte erfügen er menscialiche  L DPersönlichkeit und ihreExistenz das eDen dadurch, daß eigenmächtig geschicht, denMenschen als Persönlichkeit aut e1in anderes denn auTt seinenSchöpfer als unmittelbares 1e] ez1e e1n ingri in ein höch-SIes un ausschlieBliches Schöpferrecht. Das vorliegende Werkbringt diese der christlichen Ethik nd kath Moraltheologiebekannten Gedankengänge NIC 1n For abstrakter akademischer
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krörferungen, sondern 1m NSCHIU d den amp der Meinungen
über Euthanasie, wIie el 1mM wirklichen en sich abspielt, und
in AÄuseinandersetzung mit bereits 171 ung stehenden und Wel-
tieren sich erst anbahnenden alnahmen der 1S. Dieses KOon-
reie un Wirklichkeitsnahe gibt dem uch seın Gepräge. Be-
sonderes Interesse werden vielleicht h2ute die Abschnitte wecken,
die sich miıt der rage nach dem Verfügungsrecht der emenn-
schait 1ber das en des e1inzelnen 1n irgendeiner Weise £19S-
SCH ; insbesondere der Abschnitt „Das eC| des NStTaates üuber
das en  ee ( Todesstrafe als Beweis tür Euthanasie; Notwehr und
rieg als Analogien ZUrTE Euthanasie; Euthanasie und (1emein-
wohl, 158 I1.)
staatliches Stirairecht,

Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß
Kriegsrecht, Notwehrrecht, die VOIl jeher

1n der christlichen Sittenlehre E1Ne Selbstverständlichkeit drYenl,
anerkannt werden: galt zeigen, w1e 1eSC unbestreitbaren
Rechte sich ZUTL eIugnIiS einer Euthanasie VOT -
nalten, SC1 e1iner autoritativen ET aD S, SEe1 0S einer autor1-
atıven ZUr „Euthanasie“ iınne direkter Ver-
nicChtuUNg schuldlosen Menschenlebens, das als (für die (1eme1ln-
cChaft) „lebensunwert‘‘ erSC  int. In ruhiger sachlicher Dar-
legung zeigt der Veri., daß sich ın den genanntien unzweilelhaiten
Rechten der Olfifentlichen (Gjewalt 21n eC| AA Euthanasie nicht
Lindet und auch AdUSs innen nıicht abgeleitet werden kann. 1eSC
Beziehung der Euthanasie ZUT öffentlichen Gewalt 1ST aber LLULF
eın kleiner Ausschnitt der umfangreichen und, mMa  s nuß wohl

erschöpifenden Darstellung der Euthanasie überhaupft. Wie
schon eingangs angedeutet WUurde, wird die Fra der Euthanasie
unier all den Ruüucksichten, ınier denen S12 1n COr1e und Praxıs
verireten worden 1St oder verireien WIird, erorier und beurteilt
Es seijen IUr die hauptsächlichsten Gesichtspunkte genannt: Eu-
thanasie als T1ÖSUNG VOITL Leiden: und das eccht des Staa-
LeS, bzw des einzelnen uber das eDen; als Forderung der
Humanität, insbesondere der arztlichen Ethik; und Religlon,
ec. Volkswirtschaft; und lebensunwertes eben; und
geistig Ofe Wem darum Iun ist, 1n sachliches, gruünd-
liches, den groben Prinzipien der natürlichen un christlichen
Ethik orlentiertes Urteil über „Euthanasie  <4 kennenzulernen, oader
auch aut Tun reichen Tatsachenmaterials und AÄuBerungen (1Je-
lehrter der verschiedensten Richtungen sich selbst 1n eigenes
Urteil Dilden, wIrd das uch mit utzen ate ziıechen un
dem erl. ank wissen, daß CT die reitfe Frucht vieljähriger
wissenschatitlicher Tätigkeit 1n dem vorliegenden Werk niedergelegthat WL
Rolfiter, Fa Das eelenleben 1ın der O He SIN.-eDe

nach dem TheoHmus des hl Franz V. ales (Freiburger Iheol
Siudien 40) 80 (XI (D 226 S reiburg Br 19306,
erder —
‚„Die Einheit 1n der MannigfTaltigkeit ST das Prinzip der Har-

monIl1e un Schönheit“, dieser Gedanke durchzicht W1e e1in e1t-
MOTLV die Abhandlung über die 12 Golites, auch Theotimus
genannt. In der MannigTaltigkeit des Secelenlebens wird die E1n-
heit durch den illen hergestellt. Er besitzt 1n e1ner ihnm VO,
Schöpier gegebenen habıiıtuellen Anlage einNe natürliche Neigung
ZU Guten, etztlich ott selbst. Das 1ST der Ursprung der
1e 1CS Verhältinis des illens ZU utien WEeC! das Wohl-
gefallen, und das wiederum zicht den Willen Zu Guten hin.


